
509 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates (V. G. P. ). 

Bericht 

des Ausschüsses rür soziale Verwaltung' 

über die Regierungsvorlage (505 der Bei:" des Nationalrates ,in seiner Sitzung v~m 30. Juli 
lagen): Bundesgesetz, womit das Bundes- 1947, womit ,das IBundesministerium ;für soziale 
gesetz vom 4. Juli 1947, B. G. BI. Nr. 183, Vel"'Wlaltung ,aufgefor,dert Iwurde, im Rahmen 
über. die Fürsorge für die Opfer des ,der ,allgemeinen Lohn-,. und Prei6el'hrö'hungeine 
Kampfes um ein freies, demokratisches öster-! Novelli(lrung der Bestimmungen des§ 11, 
reich und die Opfer politischer Verfolgung Abs. (1), PUnikt 2, des O. IF. G. vom 4. Juli 
(Opferfürsorgegesetz) abgeändert wird 1947, B. G. BI. Nr. 183, einzubringen .. 

(1. Opferfürsorgegesetz-N oveHe). Diesem Verlangen ,wurde insofern Rechnung 
Ob genannte Regierungsvorlage wurde vom get11agen, daß im § 11, lAbs. (2), n,ach Ziffer 2, 

Ausschuß für soz~ale Vel'w,altung in seiner ein neuer Absatz mit Ziffer 3 eingefügt 'Wul'de. 
Sitzung vom 12. iDezemlber 1947 in Behandlung Wichtig wäre noch zu erwähnen, ,daß die Be-
gezogen. sti,mmungen dieses Gesetzes l'Ückwirikend mit 

,iD'er § 1, Abs. (4), des 'Bundesgesetzes vom 2. September 1947 in Kraft treten. 
4. Juli 1947, R G. BI. Nr. 1'83, will ,die An- Der AU5schuß hat sich, wie einglangs erwähnt, 
spruchsberechtigung n,ach' dem Opfedürsorge- mit dieser RegierungsvorLagebeschäfcigt und 
gesetz nicht nur jenen Personen zuerkennen, die diese einstimmig und olhne Änderung ange
am 13. März 1938 die österr,eichi6che iBun,dru- nommen. 
bürgerschaft besessen haben, sondern auch jenen Der Ausschuß .für sozi,ale Verwaltung stellt 
P;ersonen, die zrwarerst nach, dem 27. April 1945 somit den An t r ,a g, der Nationa'lrat worle der 
die österreichische StaratsbürlgelrschaÜ er:worben Regierungs:vorlage '(505 der Beil,agen): iBundes
haben, alber ihren ordentlichen Wohnsitz im gesetz, womit das Bundesgesetz vom 4. Juli 1947, 
Gebiete der Repu:hlik iösterr,eich vor dem B. G. ~l. Nr. 183, IÜbe,r die Fürsorge Für . die 
13. März 1938 schon durch mehr alszehri. Jahre Opfer des K,ampfes um ein freies, demdhatisches 
ha tten; Die.ser Willej des Gesetzgebers ,kommt österreich un:d die Opfer politischer Veflfolgung 
durch diese NoveLlierun.g nun deutlich zum Aus- (Opferfürsorgeg,esetz) ,abgeändert wird 1(:1. Opfer
druck. fünsorgegesetz-N ovelle) dIe verfassungsmäßige 

§ 2 beinhaltet die Einfuhrung eines Teuerungs- Zustimmung geben. 
zuschlages {40 v. H.} zu den Unterhaltsrenten. 
Die.se Einführung berulht ,auf einer 'Entschließung Wien, ,am 12. Dezember 1947. 

, Probst, 
Berichte!1stlatter. 

BöhIit, 
Oibm~nn. 
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